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Die häufigsten Fragen 
zum Schulungskoffer „Ein Koffer voller Wissen: Mundpflege in der Pflege“ 
 
Was ist im Schulungskoffer enthalten? 
Der Schulungskoffer enthält: 

• Musterschulungspräsentation als Power-Point-Vorlage für den Schulungsvortrag 
• Musterschulungspräsentation als gesprochene Version auf USB-Stick 
• Gebissmodell in natürlicher Größe 
• Mundhygieneprodukte wie Dreikopfzahnbürste, Interdentalbürsten, Erwachsenenzahn-

bürste, Griffverstärkung und Zungenreiniger zur Demonstration und für praktische 
Übung in der Schulung 

• „Handbuch der Mundhygiene“ der Bundeszahnärztekammer 
• Ratgeber „Mundpflege – Praxistipps für den Pflegealltag“ des Zentrums für Qualität in 

der Pflege (ZQP) 
• BLZK-Patientenbroschüre „Prophylaxe für Menschen in der zweiten Lebenshälfte“ 
• BLZK-Patientenbroschüre „Zähne und Allgemeingesundheit“ 
• Laminierte Infoblätter zu den Themen „Mundgesundheit im Alter“, „Zähne und Allge-

meingesundheit“, „Parodontitis“ und „Mundgeruch“ 
• Lernkarte „Putzen mit der elektrischen Zahnbürste“  
• Lernkarte „Putzen mit der Dreikopfzahnbürste“ 

 
Wie sollte der Vortrag ablaufen? 
Für die Schulungsveranstaltungen wird folgender Ablauf empfohlen: 

• Zunächst wird der Vortrag gehalten oder alternativ die vertonte Version abgespielt. In-
klusive Zeit für die Diskussion ist dafür etwa eine Unterrichtsstunde (45 Minuten) anzu-
setzen. 

• Anschließend wird die Anwendung der empfohlenen Mundpflegehilfsmittel anhand des 
ebenfalls im Koffer enthaltenen Gebissmodells demonstriert. Mit praktischen Übungen 
und Zeit für die Diskussion wird dafür ebenfalls etwa eine Unterrichtsstunde (45 Minu-
ten) benötigt. 

 
Wer darf mit dem Koffer schulen? 
Die Schulungsaufgabe obliegt ausschließlich der Zahnärztin/dem Zahnarzt. Sie ist nicht dele-
gierbar – zum Beispiel an zahnärztliches Fachpersonal. 
 
Wer soll mit dem Koffer geschult werden? 
Mithilfe des Schulungskoffers sollen vor allem Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen, aber auch 
ambulante Pflegekräfte und pflegende Angehörige zur spezifischen Mundhygiene in der Pflege 
geschult werden. 
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Wofür sind die mitgelieferten Kuverts gedacht? 
Zu jedem Schulungskoffer werden fünf identische Kuverts mitgeliefert. Sie beinhalten zahnme-
dizinische Broschüren, Infoblätter, Ratgeber mit Tipps für den Pflegealltag, Lernkarten zur rich-
tigen Putztechnik und eine Liste mit Mundhygieneartikeln, die die Pflegenden bei der Beschaf-
fung der erforderlichen Dentalprodukte unterstützen soll. Jeweils eines dieser Kuverts übergibt 
der Zahnarzt nach der Schulung an den Verantwortlichen der beratenen Einrichtung. 
 
Wozu dient der Feedback-Bogen? 
Der Schulungskoffer versteht sich als „lernendes System“. Jedem Koffer liegt deshalb ein 
Feedback-Bogen bei, der freiwillig und anonym ausgefüllt werden kann. Er soll Aufschluss dar-
über geben, ob gegebenenfalls – je nach gemachter Erfahrung – etwas am Inhalt des Koffers 
zu ergänzen oder zu verändern ist. Bitte schicken Sie den ausgefüllten Feedback-Bogen per 
Post, Fax oder E-Mail an: 
Bayerische Landeszahnärztekammer, Referat Patienten, Flößergasse 1, 81369 München 
Fax: 089/230211-161, E-Mail: prophylaxe@blzk.de   
 
Wie bekomme ich den Schulungskoffer? 
Hier können Zahnärzte den Schulungskoffer gegen Rechnung zum Selbstkostenpreis von 100 
Euro inklusive Versand- und Portokosten bestellen: 
Bayerische Landeszahnärztekammer, Kaufmännischer Geschäftsbereich, Flößergasse 1 
81369 München, Fax: 089/230211-196, E-Mail: schulungskoffer@blzk.de  
 
Ich habe eine Frage zum Schulungskoffer. An wen kann ich mich wenden? 
Fachliche Fragen zum Schulungskoffer richten Sie bitte an: 
Bayerische Landeszahnärztekammer, Referat Patienten, E-Mail: prophylaxe@blzk.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Isolde M. Th. Kohl, Bayerische Landeszahnärztekammer, 
Leiterin Geschäftsbereich Kommunikation, 
Telefon: 089 230211-104, Fax: 089 230211-108, E-Mail: presse@blzk.de, Internet: www.blzk.de 
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